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A)a cS nach dem, unterm 26. October tgo6 von 

Em. Hochedlen und Hochweisen Rathe ratihabirten 

Plane zur Errichtung einer Cassa für die nachge­

bliebenen Witwen der verstorbenen Rigischen Hanfk 

und FlachS-Wraker-Adjuncten, und daselbst im 7fett 

§. den gegenwärtigen und künftigen Flachs-Wraker- 

Adjnncten ausdrücklich offen gelassen worden, falls 

sie selbigen in der Ausführung mangelhaft, oder 

dem beabsichtigten Zwecke nicht angemessen finden 
sollten^ fvlchrn zu ergänzen, und nach Beschaffenheit 

der Umstände zu verändern und zu verbessern; so 

haben gegenwärtiger Hanf- und FlachS-Wraker-Ad- 

junctur, wegen der gegenwärtigen Zwecklosigkeit die­

ses Plans, und um demselben mehr Ausdehnung zu 

geben, und selbigen auch für die Witwen und Wai­

sen der verstorbenen Hanf- und Flachs -Wraker-Or- 

dinarien gemeinnützig zu machen,-— mit Zuziehung 

der Hanf- und Flachs-Wraker-Ordinarien,-^ Nach­

folgendes, nachdem cS zur Hochobrigkeitlichen Be- 

prüfung gestellt worden, und die erforderliche Ge­

nehmigUng erhalten, als Plan für künftige Zeiten 

entworfen. ' ■ «'
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г.
Die Hanf- und Flachs-Wraker-Adjuncten ver­

binden sich von nun an mit den Hanf- und Flachs- 

Wraker- Ordinarien dahin, durch gemeinschaftliche 

Beitrage eine gemeinschaftliche Cassa zur Untcrstüz- 

zung der nach ihrem Tode nachbleibenden Witwen 

und Waisen zu errichten.

a.

Als Fond zu dieser gemeinschaftlichen Cassa con- 

ferircn die Hanf- und Flachö-Wraker-Adjuncten das 

bereits in ihrer Witwcn-Cassa eingesiossenc Kapital 

von 11,444 Rubel 29 Kop. S.M.

З.
Der Fond zu dieser gemeinschaftlichen Cassa soll 

bis zu 2Q,oQo ätob£L(S. 9X jtci^cii, und hbren so­

dann die Beitrage, sowohl von Seiten der Hanf- und 

Flachs-Wraker-Ordinarien, als auch der Adjunkten, 

auf; jedoch sind, sobald der gcsammtc Fond 20,000 

Rubel S. M. beträgt, die derzeitigen Hanf- und 

Flachs-Wraker-Ordinarien und Adjuncten als Inter­

essenten mit ihren Vorschlägen darüber: „ob und in 

wie fern der Fond noch ferner zu vermehren wäre," 

bei Em. Edlen Weltgerichte zu vernehmen, und muß 

sodann mit einem Sentiment EmcS Wohledlen Raths 

wegen der allendlichen Bestimmung dem Herrn Civil- 

Oberbefehlshaber vvrgestellt werden.

4.
Der jährliche Beitrag zur Vermehrung dieses 



5

Fonds besteht in einem Groschen von jedem nach Ri­

ga kommenden Schiffpfund Flachs und Hanf.

5»
Da bei der von der hiesigen Kaufmannschaft den 

Adjuncten vcrwilligten Zulage eines Groschens von 

jedem nach Riga kommenden Schiffpfund Flachs und 

Hanf im früheren Plane zur Unterstützung deren nach­

gelassenen Witwen festgesetzt worden, daß von diesem 

Groschen ein jeder Adjunctus nur ein Fünftel bekom­

men soll, so konferiren die Adjuncten die, bei ihrer gc- 

ringern Anzahl überschießenden Fünftheilc zu diesem 

Fond, und sind die Hanf- und Flachö-Wrakcr-Ordi- 

narien gehalten, gemeinschaftlich das an diesem Gro­

schen Fehlende zuzuschicßcn, so, daß wenn, wie ge­

genwärtig Ein Adjunctus vorhanden, und folglich 

vier Fünftel von diesem Groschen in den Fond fließen, 

die Ordinarien von den ihnen verwilligteu Groschen­

Geldern das an dem, als Betrag bestimmten,. Gro­

schen fehlende Fünftheil zu conferiren haben.

6.

Da, wenn der Fond diese» gemeinschaftlichen 

Cassa bis zu 20,000 Rubel S. M. angelaufen ist, 

und die in §. 10. belegten 1000 Rubel S. M., deren 

Verwendung nur mit Genehmigung Es. Edlen Wett­

gerichts geschehen darf, sich baar in Cassa befinden, 

die Beitrage, sowohl von Seiten der Ordinarien, als 

auch der Adjuncten, aufhdreu, — wobei jedoch die 

§. 3. getroffene Bestimmung nicht außer Acht, zu las- 
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fe» ist, —mit dem Anwachs des Kapitals von 10,000 

Rubeln S. M. aber her ursprüngliche Zweck aufhört, 

zu dem die überschießende» Fünftheile von den Ad- 

juncten bisher verwendet wurden, so fallen sodann 

die, von dem, den Adjuncten von Seiten der hiesigen 

Kaufmannschaft verwilligten Groschen überschießenden 

Fünftheile in eine gemeinschaftliche Casta, und thei­

len sich in diesen Ueberschuß die Ordinarien und Ad­

juncten zu gleichen Theilen; jedoch ist in Rücksicht 

dieser vorgeschlagenen Vertheilung deö fortgehend ein­

zutragenden Groschens, nicht nur ebenfalls erst dann 

das Endliche festzustellen, wenn der Fond bis zu 

20,020 Rubel S.M. angewachsen ist, sondern auch 

der schon int Voraus erklärten Bestimmung nach den 

vorhandenen Weaker-Adjuncte.n immer der einmal zu 

ihrer Gage bewilligte Anschuß von ein Fünftel Gro­

schen vorzugsweise verbleiben muß, und nicht mit zur 

Theilung gezogen werden kann.

.. 7. .-"i"

Mit diesem Fond, welcher die Witwen - und Wai- 

sen-Caffa der verstorbenen Rigischen Hanf- und Flachs- 

Wraker-Ordinarien und Adjuncten genannt werdet» 

soll, soll es nun folgendergestalt gehalten werden:

a) Wird diese gemeinschaftliche Cassa unter drei 

Schlössen» verwahrt, und von drei Disponenten 

administrirt. Letztere, wovon zwei aus der Zahl 

der Ordinarien und einer aus der Zahl der Ad­

juncten sein müssen, werden alljährlich an dem
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StistungStage, welcher jedeSmal an dem Tage 

der Bestätigung des Planes $и gegenwärtiger 

Stiftung gefeiert wird, von den gesammten Or­

dinarien und Adjuncten gewählt, und Em. Edlen 

Wettgcrichte zur Bestätigung vvrgestellt. So­

bald die Anzal>l von fünf Flachs- und Hanf-Wra- 

kcr-Adjuncten sich um einen oder auch um meh­

rere vermindert, soll, von dem letzten Tage des 

Monats an, da dieses geschehen, falls in die Stelle 

des abgegangenen oder verstorbenen Aojuncti 

nicht sogleich wieder ein anderer Adjunctuö eins 

gesetzt worden, derjenige fünfte Theil, welchen 

der abgegangene oder verstorbene Adjunctuö von 

der oberwahnten bewilligten Zulage erhalten, 

nach dem Tode eines Adjuncten seiner Witwe 

oder seinen Kindern für das ganze Jahr zufallen, 
b) Diesen so gewählten Disponenten, deren Bestä­

tigung Em. Edlen Wettgerichte vorzubchaltcn 

ist, liegt eö ob, die Rechte gegenwärtiger Stif­

tung gegen jede Beeinträchtigung aufrecht zu er­

halten, die Kapitalien dieser Stiftung nur gegen 

puppilarische Sicherheit auf Hypotheken zu be­

geben, dafür zu sorgen, daß sowohl die Renten 

von den Kapitalien, als auch die, zu dieser ge­

meinschaftlichen Cassa bestimmten Beiträge gc- 

hbrig und richtig an dieselbe abgeliefert, so wie 

die ans selbiger zu machenden, wetter unten zu 
bestimmenden Auszahlungen, prompt geleistet

[ M RefflMtit'.'ogti,1 
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werden, und legen dieselben jedesmal am Stif­

tungstage den stimmtlichen Interessenten über ihre 

Disposition die erforderliche, mit den gehörigen Be­

legen versehene Rechnung ab, so wie sie auch für je­

des Versehen wahrend ihrer Disposition und für 

ein etwa entstehendes Manquement mit ihrem gan­

zen Vermögen, insonderheit mit dem, ihnen an den 

Groschengcldcrn gebührenden Antheile, in der Art 

verantwortlich sind, daß einer für Alle und alle für 

Einen haften.

c) Geht einer von den Hanf- und Flachs-Wraker-Or-^ 

dinarien oder Adjuncten ab, der die Function eines 

Disponenten bekleidete, oder stirbt ein Disponent, 

so versammeln sich gleich Tages darauf die sämmt- 

lichen Interessenten, und schreiten zur neuen Wahl, 

deren Bestätigung Cm. Edlen Weltgerichte Vorbe­

halten wird. Der abgehende Disponent hat sofort 

Em. Edlen Wettgerichte von seiner Disposition Re­

chenschaft abzulegon, auch den ganzen Verein dar­

über in Kenntniß zu setzen, so wie die Revision der 

den Interessenten von den Disponenten vorgeleg­

ten Rechnungen gleichfalls Em. Edlen Wettgerichte 

vorzubehalten ist.

*1) Sowohl die zu dieser gemeinschaftlichen Cassa cin- 

fließenden Gelder, als auch die, für die ausgeliehe- 

uen Kapitalien erhaltenen Dokumente, so wie alle 

auf gegenwärtige Stiftung Bezug habende Papiere, 

müssen in einem eisernen, oder doch wenigstens in 
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einem stark mit Eisen beschlagenen Kasten, unter 

drei verschiedenen Schlössern aufbewahrt werden, 

von welchen« ein jeder Disponent einen Schlüssel 

erhalt. Es dürfen aber, weder an Interessenten 

dieser Witwen- und Waisen-Cassa, noch an Glieder 

Eines Edlen Weltgerichts, indem diese Behörde die 

Aufsicht über die Stiftung zu führen hat, Kapita­

lien ausgegeben werden.

e) Dieser eiserne oder stark mit Eisen beschlagene Ka­

sten, wird im Waage-Comptoir an einem sichern 

Orte ausgestellt, und darf nie anders, als im Bei­

sein aller drei Disponenten, geöffnet werden.

8.
Alle die von den auSgeliehenen Kapitalien einstie- 

ßenden Renten werden nach den, weiter unten fest­

gesetzten, Bestimmungen zur Unterstützung der hinter­

lassenen Witwen und Waisen der verstorbenen Hanf­

und Flachs-Wrakcr-Ordinarien und Adjuncten ver­

wendet, doch dürfen die Kapitalien, die den Fond von- 

stituiren, und die alljährlichen oben bestimmten Bei­

trage unter keinerlei Bedingung angegriffen werden.

y.

Da der Fond bis zu der Summe von 20,000 

Rubeln S. M. auflaufcn sott, so wird die Vcrtheilung 

der Renten als Unterstützung für die Witwen und 

Waisen der Hanf- und Flachs-Wraker-Ordinarien und 

Adjuncten, je nachdem der Kapital-Fond successive an­

wachst, Nachfolgendes bestimmt:
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a) Ist nur eine Witwe und kein Kind oder alternlose 

Waise vorhanden, so bekömmt sie, besteht der Fond 

in 6666$ Rubel S. M., alljährlich zu ihrer Unter­

stützung roo Rubel S. M.; beträgt derselbe aber 

13,333$ Rubel S. M., alljährlich 200 Rub. S. M., 

ist derselbe aber 22,000 Rubel S. M. groß, all­

jährlich 300 Rubel S. M., und wird der jedesma­

lige Ueberschuß an Renten auf den Fall, daß der 
Fond noch nicht biö zu 20,000 Rubel S. M. aus­

gelaufen wäre, zur schnelleren Vermehrung des 

Fonds, jedesmal am Schluffe des JahreS zum 

Kapitalstock geschlagen.

b) Ist eine Witwe und ein Kind oder alternlose Waise 

vorhanden, so erhalt die Witwe, nach Maaßgabe 

dieses eub a-, chren Lheil und das Kind, ist es 

ein Sohn, biö zum löten, ist es eine Tochter, bis 

zum iSfcn Jahre,• (jedoch hört diese Unterstützung 

auf, so wie Letztere sich vor dem i8ten Jahre vcr- 

heirathet) halb so viel, als die Witwe alljährlich 

auf ihren Antheil bekömmt.
c) Ist eine Witwe und mehrere Kinder oder ältcrnlose 

Waisen einer Familie vorhanden, so erhalten die 

letztem msgesammt-zu ihrer Versorgung, solange 

bis sie als Knaben das i6te, als Mädchen das 

igte Jahr erreicht haben, alljährlich so viel, als ei­

ne Witwe auf ihren Antheil alljährlich bekömmt. 

Sind zwei Minderjährige vorhanden, so erhalten 

sic bereit vollen Antheil, und eine die Hälfte.
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d) Sind mehrere Witwen und keine Kinder oder altern- 

lose Waisen vorhanden, so theilen sich dieselben in 

die von den Kapitalien eivlaufenden Renten zu 

gleichen Theilen. . .

e) Sind mehrere Witwen und mehrere Kinder oder 

altcrnlvse Waisen von einer Familie vorhanden, so 

participircn die letzter» mit den erstem zu gleichen 

Theilen, so, daß sic den, den Witwen zukommen­

den Antheil alljährlich genießen.

Hiebei versteht es sich jedoch ad c, d & e von 

selbst, daß die alljährliche Unterstützung aller 

Witwen und Waisen, nie den sub а & b fest­

gesetzten Maaßstab übersteigen darf, und daß 

auf den Fall, daß die Anzahl der zu unterstüz- 

zenden Witwen und Waisen 311 grast wäre, und 

die vom Kapital cinstießenden Renten nicht hin­

reichten, ihnen bie sub a & b stipulirten Quo­

ten ausreichen zu können, deren Unterstützungs­

Quote nach diesem Verhältniß kleiner werden 

muß.

f) Ist keine Witwe, und nur ein Kind zu versorgen, 

so erhält es die Hälfte von dem, was nach diesem 

§. sub a, einer Witwe alljährlich zufällt, und zwar 

ein Knabe bis zum löten, und cm Mädchen bis 

Zum i8ten Jahre. ; .

g) Sind keine Witwen, aber mehrere Kinder einer Fa­

milie vorhanden, so erhalten die nachgelassenen 

Waisen eines Ordinarii oder Adjuncten den, nach 
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diesem §. sub a, der Witwe festgesetzten Antheil, 

und participiren, sind mehrere alternlosc Familien 

der Hanf- und Flachö-Wraker-Ordinarien oder Ad- 

juncten vorhanden, wie die Witwe zu gleichen 

Theilen.

Dieser <)te §. wird jedoch dahin naher bc- 

stimmt, daß in vorkommenden Fallen stctö un­

bedingt den Witwen und Waisen der Hanf- und 

Flachs-Wraker-Adjuncten der Vorzug vor den 

Ordinarien zuzuerkennen ist.

io.
Ist keine Witwe und keine Waise vorhanden, so 

werden die von den Kapitalien einflicßendcn Renten, 

sollte der Fond noch nicht bis 20,000 Rubel S. M. auf­

gelaufen ftyn, nach Ablauf des Jahres zum Kapital ge­

schlagen, im Fall aber der Fond von 20,000 Rubel 

S.M. voll ware, so werden von den, nach Verthei- 

lung der Untcrstützungsgeldcr übrig bleibenden Ren­

ten, annoch I0O0 Rubel S.M. für nicht vorher zu 

sehende Falle baar in der Cassa niedergelegt, und ha­

ben die drei Disponenten darauf zu sehen, daß diese 

jooo Rubel S.M. am Schlüsse des Stiftungs-Jah­

res zu diesem Zwecke immer wiederum complet in der 

Cassa verbleiben. Die Ainvendung dieser 1000 Rubel 

S. M. darf aber nur mit Genehmigung Eines Edlen 

Wettgerichts geschehen.

и.
Sollte der festgesetzte Kapitalstock von 20,000
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Rubeln S. M. voll seyn, und eben so die vorbeeegtcn 

moo Rubel S. M. sich baar in der Cassa befinden, 

so i|t die endliche Bestimmung der, nach Abzug der 
alljährlich auszukehrcnden Unterstützungsgelder von 

dem Kapitalstock übrig bleibenden Renten, unter der 

ad Z. geschehenen Festsetzung der Zukunft vorzubc- 

halten.

12.
Auf diese, den hinterlassenen Witwen und Wai­

sen der Hanf- und Flachs-Wraker-Ordinarien und 

Adjuncten aus dieser Stiftung zufließenden Unter- 

stützungsgcldcr, können die Kreditoren des Mannes 

oder Vaters keine Ansprüche geltend machen.

13.
Sollte ein Hanf- und Flachs-Wraker-OrdinariuS 

oder Adjunctuö wegen Gesetzwidrigkeiten seines Am­

tes entsetzt werden, so geht er aller der Vorthcile 

dieser Stiftung vcrlohrcn; jedoch participircu dessen 

hinterlassene Witwe und Waisen, als der unverschul­

dete Theil, nach seinem Tode an den Vortheilcn die­

ser Stiftung.

14.
Sollte eine Witwe oder älternlose Waise durch 

eine unmoralische wegwerfende Aufführung ihren Ruf 

beflecken, so geht sie, nach erfolgter Genehmigung 

der compcrenten Gerichtsbehörde, welcher bei einge­

tretenem derartigen Fall von den Disponenten die 

erforderliche Anzeige zu machen ist,— der Vortheile 
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dieser- Stiftung so lange verloren, bis sie erwiesener­

maßen ihren Lebenswandel gebessert hat.

15.
Von Natur oder durch Unglncksfalle verstümmelte 

oder verkrüppelte Kinder der Hanf- inib Flachs-Wra- 

ker-Ordinaricn und Adjunctcn, oder solcl-c, welche 

wegen Lcibesgcbrechen oder unverschuldeter unheil­

barer Krankheiten sich nicht selbst ihren Lebensunter­

halt verschaffeil können, haben, so lange ihr unglück­

licher hülfloser Anstand dauert, die Unterstützung ge­

genwärtiger Stiftung zu genießen, und zwar so, daß 

sie bis zum igten Jahre Kindes Antheil, vom rstcrt 

Jahre an aber den Antheil einer Witwe lebensläng­

lich erhalten; sollte jedoch eine dieser Gebrechlichen 

sich verheiratheu, so Mt diese Unterstützung weg.

16.
Heirathet die Witwe eines verstorbenen Hanf­

und Flachs-Wraker-Ordinarn oder Adjuncti, so fallt 

d,e Unterstützung für die Witwe weg, jedoch verbleibt 

dieselbe den Kindern, wiewohl nur solchen, die nach 

hiesigem Gerichtsbrauch in die Einkindschaft ausge­

nommen worden: die Avninistration dieses, solchen 

Kindern zufallenden Antheils aber kann ausschließ­

lich nur von denen gerichtlich bestätigten Vormün­

dern geschehen.

17-
Auch gesetzlich adoptirte Kinder genießen, wenn 

keine leibliche Erben vorhanden, nach Absterben des 
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Adopt,Eaters, unter her gesetzlichen Vormundschaft, 

den nach §. го. den Kindern der Hanf- und Flachs- 

Wraker-Ordiiianen und Adjuncten gebtthrcudeir An­

theil.

18.
Die geschiedenen Frauen der Hanf- und FlachS- 

Wraker-Ordinarien und Adjuncten genießen nichts 

von den Bortheilen dieser Stiftung, jedoch partici- 

piren die ihn durch daß Scheide-Urtheil zuerkannren 

Kinder nach Maaßgabe §. ю, jedoch nur in der Art, 

daß die Alimentation, welche der Vater urtheils- 

mafiig geben muß, in Anschlag gebracht wird, und 

mithin die Kinder, mit Einschluß dieser Alimenta­

tions-Gelder, nicht mehr als den Antheil erhalten, 

welcher ihnen nach §. io. gebühret, und muß dieser 

ihnen zufließende Aittheil von gerichtlich bestätigten 

Vormündern administrirt werden.

19.
Die zu gegenwärtiger Stiftung nicht zugetrete­

nen, sich jetzt im Amte befindenden Hanf- und Flachö- 

Wraker sind verpflichtet, sich binnen 14 Tagen, а 

dato der Bekanntmachung der erfolgten Bestätigung 

dieses Planes, bei Em. Edlen Weltgerichte zu er- 

klaren, ob sie dieser Stiftung beitreten wollen oder 

nicht; die Künftigen aber sind ohne weiteres zu die­

sem Beitritt verbunden.

20.
31» allen diesen auö dieser Stiftung resultiren- 
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den Bortheilen participiren nicht blos die künftigen 

Witwen und Waisen der Hanf- und FlachS-Wraker- 

Ordinarien und Adjuncten, sondern auch die etwa 

jetzt schon vorhandenen Witwen und Waisen dersel­

ben, da sie ein unbestreitbares bisher ausschließliches 

Recht an diese von ihren Mannern und Vatern be­

reits auf eine ansehnliche Summe gebrachte Stif­

tung haben, mithin ihnen die volle Theilnahme dar­

an nicht genommen werden kann.

21.
Bleibt es den gegenwärtigen und künftigen 

Hanf- und Flachs-Wraker-Ordmarien und Adjuncten 

unbenommen, falls sie diese oben angeführten An­

ordnungen in der Ausführung mangelhaft, ober dein 

beabsichtigten Zwecke nicht angemessen finden soll­

ten, solche zu ergänzen, und nach Beschaffenheit der 

Umstande zu verändern und zu verbessern, jedoch 

haben sie die ctwanigen Abänderungen zuvor Em. 

Edle,» Wettgerichte, welches die Oberaufsicht über 

diese Stiftung hat, zur Beprüfung, und sodann Em. 

Wohledlen Rathe vorzulegen, welcher darüber ein 

Sentiment an den Herrn Eivil-Obcrbefehlöhabcr zu 

bringen hat.

Riga Schloß, den 2З. Junius 1817*

Diesen Plan bestätige

Kriegö-Gouverneur, General-Adjutant

Marquis Paulum.


